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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 

 

des Herrn 
 

Beschwerdeführers, 

 

gegen 

 mehrere Entscheidungen des Landgerichts Essen 

 

 
hat die 1. Kammer des  

 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

am 6. Juli 2021 

durch  

 

die Präsidentin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b ,  

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h und 

den Richter S c h a r p e n b e r g  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG  

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 
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G r ü n d e : 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen, weil sie unzulässig ist.  

 

Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, weil sie entgegen § 18 Abs. 1 Satz 2 

i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG nicht ausreichend begründet ist. Es 

ist bereits nicht erkennbar, gegen welche konkreten Entscheidungen der Be-

schwerdeführer sich wendet. Er gibt allein eine Reihe von Aktenzeichen an, ohne 

weitere Einzelheiten zu den angegriffenen Entscheidungen mitzuteilen oder sie 

vorzulegen. Da die Entscheidungen nach Angaben des Beschwerdeführers zwi-

schen Oktober 2012 und Dezember 2019 ergangen sind, ist zudem die Monatsfrist 

des § 55 Abs. 1 VerfGHG offensichtlich nicht gewahrt.  

 

Von einer weiteren Begründung der Zurückweisung wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 4 

VerfGHG abgesehen. 

 

Prof. Dr. Dauner-Lieb Prof. Dr. Heusch Scharpenberg 
 
 


